
  

Zwei NCL-kranke Jungen müssen sterben

Mutter war im Gegensatz zum Vater mit Foto-Bericht
einverstanden

„Jeden Tag müssen sie ein wenig Abschied nehmen“ – unter dieser Überschrift
berichtet eine Lokalzeitung über zwei Jugendliche, die an „Neuronaler Ceroid
Lipofuszinose“ (NCL) erkrankt sind. Der ersten Stufe der Krankheit – der Erblindung
– folgten nach dem Bericht geistiger und körperlicher Verfall. Es sei bereits
abzusehen – so die Zeitung weiter – dass die beiden Jungen als Pflegefälle sterben
würden. Ihre Lebenserwartung liege nur bei 25 Jahren. Hoffnung auf Heilung
bestehe nicht. Mit dem Artikel wird ein Foto abgedruckt, auf dem die beiden Jungen
und ihre Mutter erkennbar dargestellt sind. Der von der Mutter geschiedene und
sorgeberechtigte Vater sieht durch den Artikel die Persönlichkeitsrechte der beiden
Jungen verletzt. Seine Söhne wüssten nichts von ihrem mit der Krankheit
verbundenen frühen Tod. Der Beschwerdeführer kritisiert, dass die Veröffentlichung
ohne seine Zustimmung erfolgt sei. Er appelliert an die soziale Verantwortung der
Presse, wenn sie über tödliche Krankheiten von Jugendlichen berichte. Die
Rechtsabteilung der Zeitung weist darauf hin, dass über die Mutter und ihre beiden
kranken Söhne regelmäßig in den lokalen Medien berichtet werde. Die Frau sei
außerordentlich engagiert und unterstütze die NCL-Forschung. Sie suche in diesem
Kontext regelmäßig die Öffentlichkeit und präsentiere dabei ihre Söhne. Die Zeitung
gibt an, nicht zu wissen, inwieweit die Frau mit ihren Söhnen über den tödlichen
Ausgang der Krankheit gesprochen habe. Das beanstandete Foto sei bei einem
Besuch bei Mutter und Söhnen entstanden. Die Mutter habe sich mit dem Foto
einverstanden erklärt, so dass der Fotoredakteur davon ausgegangen sei, dass
keine Einwände gegen die Veröffentlichung bestanden. (2006)

Die Zeitung hat nicht gegen presseethische Grundsätze verstoßen. Deshalb ist die
Beschwerde unbegründet. Insbesondere einen Verstoß gegen Ziffer 8 des
Pressekodex (Persönlichkeitsrechte) vermag der Presserat nicht zu erkennen. Der
Beschwerdeausschuss beschränkt sich bei seiner Bewertung auf das Foto. Es spielt
nach seiner Auffassung keine Rolle, dass der Beschwerdeführer in die
Fotoveröffentlichung nicht eingewilligt habe. Ausschlaggebend war die Zustimmung
der Mutter. Die fehlende Abstimmung zwischen den Eheleuten ist für den Ausschuss
nicht maßgeblich. (BK2-305/06)
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